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Im Rahmen des 2020 in Kraft getretenen
MDK-Reformgesetzes wurde vom Gesetz-
geber eine substanzielle Erweiterung des
Katalogs ambulant erbringbarer Leistun-
gen gemäß § 115b SGB V („AOP-Katalog“)
beschlossen [1]. Demnach soll dieser Kata-
logaktualisiert undumstationsersetzende
Behandlungen ergänzt werden. Grundla-
ge soll das durch das IGES-Institut erstellte
und im März 2022 veröffentlichte Gutach-
ten sein („IGES-Gutachten zur Reform des
AOP-Katalogs“) [2].

Eine im Koalitionsvertrag der Regie-
rungsparteien vorgesehene Regierungs-
kommission für eine moderne und be-
darfsgerechte Krankenhausversorgung
wurde im Mai 2022 eingerichtet und legte
Ende 2022 eine zweite Empfehlung vor,
die u. a. „tagesstationäre“ Behandlungen
empfiehlt [3].

Die Relevanz dieses „IGES-Gutachtens“
für die schmerzmedizinische Landschaft
lässt sich bereits daraus erahnen, dass der
Berufsverband der Ärzte und Psychologi-
schen Psychotherapeuten in der Schmerz-
und Palliativmedizin in Deutschland e.V.
(BVSD), die Deutsche Gesellschaft für
Schmerzmedizin e. V. (DGS), die Inter-
disziplinäre Gesellschaft für orthopädi-
sche/unfallchirurgische und allgemeine
Schmerztherapie e. V. (IGOST) und die
Deutsche Schmerzgesellschaft e. V. nun
mit einer gemeinsamen Stellungnahme
zu den bislang vorliegenden Vorschlägen

reagiert haben (vgl. Online-Zusatzmateri-
al).

Das IGES-Gutachten stützt sich in sei-
nen Empfehlungen zur Aufnahme in den
AOP-Katalog hauptsächlich auf Daten des
MedizinischenDienstes (MD)undderKran-
kenkassen[2].VorallemwirddieHäufigkeit
der „primärenFehlbelegung“ als Gradmes-
ser einer möglichen „Ambulantisierung“
gesehen. Allein dieser Zusammenhang ist
schon problematisch, denn die Mehrzahl
der Prüfungen der schmerzmedizinischen
Komplexbehandlungen verläuft zuguns-
ten des Krankenhauses. Zusätzlich wird als
„Expertenmeinung“ die Meinung des MD
angeführt. Es sind – wie die Autoren des
Gutachtens zugeben–weder die Einschät-
zungen der wissenschaftlichen schmerz-
medizinischen Gesellschaften (Deutsche
Schmerzgesellschaft e. V., DGS e.V., IGOST
e.V.) noch die des Berufsverbandes BVSD
e.V. eingeholt worden.

» Die Errungenschaften moderner
Schmerzmedizin würden in
ihrer Entwicklung erheblich
zurückgeworfen

Die teilstationäre interdisziplinäre multi-
modale Schmerztherapie (IMST) wird zur
Aufnahme in den AOP-Katalog empfoh-
len, die Aufnahme der stationären IMST
soll vorbereitet werden, um ihre Aufnah-
meunddamit auch „Ambulantisierung“ zu
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empfehlen. Beide Verfahren stellen aber
sinnvolleundnotwendigeBestandteileder
bestehenden Schmerzversorgungdar, wo-
bei auf das eindeutige und ausführliche
Positionspapier der Deutschen Schmerz-
gesellschaft („Sektorenpapier“) verwiesen
wird [4]. Im Übrigen ist im ambulanten
vertragsärztlichen Bereich eine IMST we-
der strukturell noch von der Vergütung
her abgebildet und wird nur im Rahmen
weniger Selektivverträge umgesetzt.

Auchder im IGES-Gutachtendargestell-
te Verweis auf den rehabilitativen Sektor
ist irreführend. Es existiert kein aktueller
wissenschaftlicher Beleg aus Deutschland
dafür, dass trotz verschiedener spezifischer
KonzeptentwicklungenRehabilitationsbe-
handlungen bei chronischen Schmerzen
unter den derzeitigen Bedingungen (Auf-
wand und Kosten) überhaupt mehr als
nur kurzfristige Effekte erreichen können
[5]. Für den chronischen Rückenschmerz
wurde zudem die Ineffektivität rehabilita-
tiver Behandlungen nachgewiesen [6]. Die
grundlegendenUnterschiede zwischen ei-
ner IMST in einem Akutkrankenhaus und
der Rehabilitation hat im Übrigen die Ad-
hoc-Kommission „Interdisziplinäre mul-
timodale Schmerztherapie“ bereits 2015
ausführlich dargestellt [7].

Darüber hinaus ist die „Zweite Stel-
lungnahme und Empfehlung der Re-
gierungskommission für eine moderne
und bedarfsgerechte Krankenhausversor-
gung“ [3] irreführend: Dem behandeln-
den Krankenhausarzt soll in Absprache
mit dem Patienten grundsätzlich erlaubt
werden, die Behandlung tagesstationär
durchzuführen. Hierbei ist völlig unklar,
wie die Vergütung der Heim- und An-
reise wie auch die im ländlichen Raum
ggf. nötige Unterkunft in einer Pensi-
on o.Ä. geregelt sind. Auch die Frage
nach der medizinischen Verantwortung,
wenn eine Komplikation zuhause bzw. in
der nichtklinischen Unterkunft auftreten
sollte, ist unzureichend beantwortet. Da-
rüber hinaus wird der MD im Rahmen der
jetzigen Rechtslage auch bei tagessta-
tionärer Behandlung häufig eine primäre
Fehlbelegung konstatieren, weil z. B. die
Überwachung im Krankenhaus gerade
nicht 24h notwendig war.

Die Schlussfolgerungen des o.g. AOP-
Gutachtens sowie die Empfehlungen der
Regierungskommission berücksichtigen

weder den wissenschaftlichen noch den
versorgungspolitischen Status quo der
Schmerzmedizin in Deutschland. Letztlich
droht die Umsetzung der in den ver-
schiedenen Papieren angedeuteten Ideen
einer „Ambulantisierung“ schmerzmedizi-
nischer Leistungen in eine katastrophale
Versorgungssituation für unsere Patient-
Innen zu führen. Die Errungenschaften
moderner Schmerzmedizin würden in ih-
rer Entwicklung in Deutschland erheblich
zurückgeworfen.
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Lesetipp

Multimodale Therapie des
Fibromyalgiesyndroms

Ausgabe 01/2022

der Deutschen
Zeitschrift für Aku-
punkturgibt Ihnen
einen Überblick
über die wichtigs-

ten Aussagen und
Empfehlungen

der S3-Leitlinie

zum Umgang mit dem komplexen Krank-
heitsbild „Fibromyalgiesyndrom“. Ebenfalls

werden komplementäre, naturheilkundli-

che Therapieverfahren vorgestellt.

Informieren Sie sich im Schwerpunktheft
„Multimodale Therapie des

Fibromyalgiesyndroms“ u.a. über die fol-

genden Themen:

4 Leitlinie Fibromyalgiesyndrom

4 Pathophysiologie
4 Therapie für eine „dickere Haut“

4 Behandlungmit Traditioneller
ChinesischerMedizin

4 Behandlungmit Traditioneller

Indischer Medizin (Ayurveda)
4 Behandlungmit Neuraltherapie und

Osteopathie

4 Chronifizierte Schmerzzustände im
Rahmen eines Fibromyalgiesyndroms

Suchen Sie nochmehr zum Thema?
Mit e.Med – den maßgeschneiderten Fort-

bildungsabos von Springer Medizin – ha-
ben Sie Zugriff auf alle Inhalte von Sprin-

gerMedizin.de. Sie können schnell und

komfortabel in den für Sie relevanten Zeit-
schriften recherchieren und auf alle Inhalte

im Volltext zugreifen.

Weitere Infos zu e.Med finden Sie auf
www.springermedizin.de
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